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GrEStG § 1 Rz 483). Daher werden die Liegenschafts-
anteile von der Gesellschaft und nicht vom ausscheiden-
den Gesellschafter erworben. Da sich der Übergang des
Vermögens aufgrund des Gesetzes vollzieht, liegt nach
stRsp des VwGH ein Erwerbsvorgang iSd § 1 Abs 1
Z 2 GrEStG vor (VwGH 23. 1. 1986, 84/16/0155;
19. 3. 1981, 981/80). Eine grunderwerbsteuerliche
Vereinigung der Anteile gem § 1 Abs 3 GrEStG kommt
daher nicht in Betracht (Mechtler/Pinetz in Pinetz/
Schragl/Siller/Stefaner, GrEStG § 1 Rz 487).

Scheidet ein Gesellschafter aus einer eingetragenen
Personengesellschaft aus und besteht diese Personenge-
sellschaft aus nur zwei Personen, ist nach der Rsp des
VwGH die Grunderwerbsteuer vom Wert der Gegen-
leistung gem § 4 Abs 1 GrEStG zu berechnen (s VwGH
29. 1. 2009, 2008/16/0126). Bei einer Geschäftsüber-
nahme im Rahmen der Gesamtrechtsnachfolge nach
§ 142 UGB bemisst sich die Gegenleistung nach dem
Wert der Gesamtabfindung des ausscheidenden Gesell-
schafters zzgl des Werts der Gesellschaftsschulden und
des Wertes des bisherigen Gesellschaftsanteils. Ein be-
günstigter Erwerbsvorgang iSd § 4 Abs 2 Z 1 GrEStG
idF BGBl I 2014/36, wonach die Steuer vom Dreifa-
chen des Einheitswerts, maximal jedoch von 30% des
gemeinen Wertes zu berechnen ist, kommt nicht in Be-
tracht, weil ein Erwerb von der Gesellschaft und nicht
vom ausscheidenden Gesellschafter vorliegt. Die Steuer
ist dabei, mit Ausnahme von Umgründungsvorgängen,
bei welchen in Rahmen von Anwachsungen nach § 142
UGB der begünstigte Steuersatz gem § 7 Abs 1 Z 2 lit c
GrEStG anzuwenden ist, mit dem allgemeinen Steuer-
satz iHv 3,5% (und nicht mit dem begünstigten Steuer-
satz iHv 2%) zu berechnen.

Die Bf versuchte die Ansicht der Finanzverwaltung,
wonach § 1 Abs 1 Z 2 GrEStG einschlägig sei, mit Ver-
weis auf das Erk des VwGH v 23. 1. 1986, 84/16/0155
zu widerlegen. Darin statuierte der Gerichtshof: „Wenn
aus einer Gesellschaft, die nur aus zwei Gesellschaftern
besteht, einer der Gesellschafter ausscheidet und der an-
dere das ihm eingeräumte Recht auf Übernahme des Un-
ternehmens geltendmacht, erwirbt der verbliebene Gesell-
schafter den restlichen Miteigentumsanteil unmittelbar
vom ausgeschiedenen Gesellschafter“. Der Bf zufolge wäre
dieser Rechtssatz so auszulegen, dass der verbleibende Ge-
sellschafter die Liegenschaftsanteile unmittelbar vom aus-

geschiedenen Gesellschafter erwirbt und daher der Steuer-
tatbestand des § 1 Abs 3 GrEStG idF BGBl I 2014/36
einschlägig ist. Diese Rsp erging jedoch zu den §§ 5 und 6
des GrEStG 1955, die Begünstigungen für den Übergang
von Grundstücken auf bzw von Personengesellschaften
normiert haben und zur Rechtslage vor dem HaRÄG
2005 (s UFS 22. 1. 2007, RV/0222-F/06). Diese Be-
günstigungen für Personengesellschaften sind seit der Ein-
führung des GrEStG 1987 nicht mehr vorgesehen. Bei der
Beantwortung der Frage, ob die Auflösung einer Gesell-
schaft gem § 142 UGB zu einer Verwirklichung des § 1
Abs 1 Z 2 GrEStG oder § 1 Abs 3 GrEStG idF BGBl I
2014/36 führt, kann das angesprochene VwGH-Erk da-
her nur eingeschränkt herangezogen werden.

Fazit: Erlischt eine Gesellschaft, weil nur mehr ein
Gesellschafter vorhanden ist, so geht das Vermögen gem
§ 142 UGB imWege der Gesamtrechtsnachfolge auf ihn
über. Das bisherige Gesamthandeigentum an der Gesell-
schaft wird dadurch Eigentum in der Hand des Über-
nehmers. Dies gilt auch für Liegenschaftseigentum, wes-
halb es in diesem Fall keines besonderen Übertragungs-
akts bedarf. Die KG/OG als Eigentümerin der Grund-
stücke (dokumentiert im Grundbuch) ist eine von den
Gesellschaftern zu unterscheidende und selbständige
Rechtspersönlichkeit. Der Erwerb der Liegenschaften
durch den verbleibenden Gesellschafter im Zuge der An-
wachsung nach § 142 UGB erfolgt nicht vom ausschei-
denden Gesellschafter, sondern vielmehr von Seiten der
KG/OG als eigenständigem Rechtsträger. Bereits in der
Vergangenheit hat der VwGH öfters darüber abgespro-
chen, dass in solchen Fällen ein Erwerbsvorgang „auf-
grund der Gesetze“ vorliegt und damit der Grunder-
werbsteuertatbestand des § 1 Abs 1 Z 2 GrEStG ver-
wirklicht wird. Ein Erwerbsvorgang gem § 1 Abs 3
GrEStG ist demnach ausgeschlossen. Das BFG folgt dieser
Rechtsprechungslinie. Es kann davon ausgegangen wer-
den, dass der VwGH in dieser Frage an seiner bisherigen
Rsp festhalten wird, zumal die Änderungen im Rahmen
des HaRÄG 2005, wonach das Gesellschaftsvermögen ei-
ner eingetragenen Personengesellschaft ausschließlich die-
ser zusteht, seine bisherige Rechtsansicht unterstützen.

Markus Mittendorfer / Mario Riedl
Markus Mittendorfer, LL.M. (WU), und Mario Riedl, MSc (WU), BSc
LL.B. (WU), sind wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut für Österrei-
chisches und Internationales Steuerrecht der WU Wien.

Differenzierung der Abzinsungssätze für langfristige Rückstellungen
verfassungswidrig?
Das EStG sieht für langfristige Verbindlichkeits- und
Drohverlustrückstellungen einen Abzinsungsfaktor iHv
3,5% und für schon dem Grunde nach ebenfalls lang-
fristige Personalrückstellungen (auch Sozialkapitalrück-
stellungen genannt) einen Abzinsungsfaktor iHv 6%
vor. Den den Beschwerden zugrunde liegenden Jubi-
läumsgeld- und Pensionsrückstellungen ist eine langfris-
tige Bildung wesensimmanent. Da Jubiläumsgeldsrück-
stellungen gem § 14 EStG, gleich wie langfristige Rück-
stellungen für ungewisse Verbindlichkeiten iSd § 9
EStG, nach dem Ansammlungsverfahren gebildet wer-
den (können), ist dem BFG zufolge eine Unterscheidung
von langfristigen Rückstellungen für ungewisse Verbind-
lichkeiten iSd § 9 Abs 1 Z 3 EStG und Rückstellungen

für Jubiläumsgelder bzw Pensionen dem Grunde nach
nicht ersichtlich. Zusätzlich verweist § 14 Abs 12 EStG
zwar für die Bildung von Jubiläumsgeldrückstellungen
sinngemäß auf Regelungen zur Bildung von Pensions-
rückstellungen, jedoch unterscheiden sich Pensionsrück-
stellungen von Jubiläumsgeldrückstellungen wesentlich.
Das BFG hegt mit Blick auf den Gleichheitssatz gem
Art 7 B-VG und Art 2 StGG verfassungsrechtliche Be-
denken, ob eine derartige Ungleichbehandlung hinsicht-
lich der Abzinsungssätze bei langfristigen Rückstellun-
gen (3,5% vs 6%) sowie eine Gleichbehandlung von
Pensions- und Jubiläumsgeldrückstellungen hinsichtlich
des Zinssatzes (6%) sachlich gerechtfertigt ist und hat
daher Normprüfungsanträge beim VfGH eingebracht.
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§ 9 Abs 1 Z 3,
§ 9 Abs 2
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§ 14 Abs 6 Z 1
und 6, § 14
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Aus der Begründung:
In stRsp anerkennt der VfGH einen rechtspolitischen
Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers, innerhalb
dessen es dem Gesetzgeber freisteht, seine politischen
Ziele auf die ihm geeignete Art zu verfolgen. Der Ge-
setzgeber ist dabei bei derWahl derMittel weitgehend
frei, er darf jedoch keine zur Zielerreichung völlig un-
geeigneten Mittel oder Mittel vorsehen, die zwar an
sich geeignet wären, die aber zu einer sachlich nicht
begründeten Ungleichbehandlung führen. Die vom
Gesetzgeber eingesetzten Mittel müssen geeignet, er-
forderlich und angemessen sein, sodass die damit ver-
bundenen Ungleichbehandlungen gerechtfertigt wer-
den können (vgl VfSIg 11775). Der Gleichheitssatz
ist daher verletzt, wenn es für eine Ungleichbehand-
lung keinen rechtfertigenden Grund gibt (vgl Berka in
Kneihs/Lienbacher, Rill-Schäffer Kommentar Bundes-
verfassungsrecht Art 7 B-VG, Rz 44). (. . .)

§ 14 Abs 12 EStG 1988 verweist zwar für die Bil-
dung von Jubiläumsgeldrückstellungen sinngemäß
auf Regelungen zur Bildung von Pensionsrückstellun-
gen, jedoch unterscheiden sie sich von diesen wesent-
lich. Jubiläumsgelder werden im Wege der Einmal-
zahlung als „Treueprämie“ an AN gewährt, wohinge-
gen Pensionszahlungen regelmäßig laufend nach Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses bis zum Ableben
eines AN zu leisten sind. In diesem Fall tritt der Vor-
sorgegedanke in den Vordergrund. Pensions- und Ju-
biläumsgeldrückstellungen verfolgen daher sowohl
unterschiedliche Zielsetzungen als auch Ausgestaltun-
gen. So sieht das Gesetz sowohl unternehmensrecht-
lich (§ 211 UGB) als auch steuerrechtlich (§ 14
Abs 12 EStG 1988) für Jubiläumsgeldrückstellungen
eine vereinfachte finanzmathematische Ermittlung
des Rückstellungsbetrags vor. Dahingegen ist der
Rückstellungsbetrag für Pensionen sowohl unterneh-
mensrechtlich (§ 211 UGB) als auch steuerrechtlich
(§ 14 Abs 6 Z 1 EStG 1988) zwingend nach versiche-
rungsmathematischen Grundsätzen zu ermitteln. Un-
ternehmensrechtlich ist die Bildung von Rückstellun-
gen für Jubiläumsgelder im Regelfall imWege des ver-
einfachten Verfahrens nach finanzmathematischen
Grundsätzen vorzunehmen, „weil die Auswirkung
biometrischer Faktoren imGegensatz zur Auswirkung
bei der Bewertung von Pensionsverpflichtungen ge-
ring ist“ (vgl AFRAC-Stellungnahme 27: Personal-
rückstellungen [UGB] [Juni 2016], Erläut zu Rz 66
und 83). Folglich unterscheiden sich Pensions- und
Jubiläumsgeldrückstellungen nicht nur hinsichtlich
der Zielsetzung sondern im Regelfall auch in der Er-
mittlung ihrer Bemessungsgrundlage.

Der VfGH führte in seinem Prüfungsbeschluss zu
dem zur GZ G 403/97 protokollierten Verfahren
aus, dass hinsichtlich der steuerlichen Behandlung
von Rückstellungen für Jubiläumsgelder keine sach-
liche Rechtfertigung für das Abweichen von den
Grundsätzen des § 9 Abs 1 Z 3 EStG 1988 vorhan-
den sein dürften.

Jubiläumsgelder werden Dienstnehmern anläss-
lich einer gewissen Dauer ihrer Betriebszugehörigkeit
gewährt und sind als Belohnungen für langjährige
Tätigkeiten anzusehen. Jubiläumsgelder stellen folg-
lich die Entlohnung für die in Vorperioden erbrach-

ten Arbeitsleistungen dar. Ihre wirtschaftliche Verur-
sachung liegt somit in Zeiträumen vor dem Bilanz-
stichtag (vgl VwGH 25. 1. 1994, 90/14/0073,
21. 12. 1994, 89/13/0007 sowie auch BFH
5. 2. 1987, BStBl II 845). Dienstjubiläumsgelder,
die auf einer rechtsverbindlichen Zusage beruhen,
unterscheiden sich daher in nichts von sonstigen un-
gewissen Verbindlichkeiten gem § 9 Abs 1 Z 3 EStG
1988. Nach dem Erk des VfGH v 9. 12. 1997, G
403/97 haben sich diese Bedenken als zutreffend er-
wiesen (VfSlg 15040/1997).

Jubiläumsgeldrückstellungen [und Pensionsrück-
stellungen] nach § 14 EStG 1988 werden nach dem
Ansammlungsverfahren gebildet. Die Bildung von An-
sammlungsrückstellungen wird jedoch (. . .) auch für
langfristige Rückstellungen iSd § 9 EStG 1988 als zu-
lässig erachtet. Insoweit liegt keine Unterscheidung
vor. Zwar regelt die Spezialnorm des § 14 EStG
1988 ihrem Wesen nach langfristige Rückstellungen
für Sozialkapital (Abfertigungen, Pensionen, Jubi-
läumsgeld), jedoch führen selbst die Gesetzesmateria-
len zum Abgabenänderungsgesetz 2014 aus, dass lang-
fristige Rückstellungen iSd § 9Abs 5 EStG 1988 eben-
falls einen Zeitraum vonmehreren Jahrzehnten umfas-
sen können (vgl ErläutRV 24 BlgNR 25. GP 3).
Gerade um eine steuerliche Gleichbehandlung trotz
der unterschiedlichen Rückstellungdauer gewährleis-
ten zu können, hat der Gesetzgeber mit dem Abgaben-
änderungsgesetz 2014 die Abzinsung langfristiger
Rückstellungen eingeführt (vgl ErläutRV 24 BlgNR
25. GP 3). Eine Unterscheidung von langfristigen
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und
jene für Jubiläumsgelder [bzw Pensionszahlungen],
kann somit dem Grunde nach nicht erkannt werden.

Unterschiede sieht das Gesetz hingegen hinsicht-
lich der Ermittlung des Rückstellungsbetrags vor. So
sind Rückstellungen für sonstige ungewisse Verbind-
lichkeiten iSd § 9 Abs 1 Z 3 EStG 1988 mit dem
Teilwert anzusetzen; dieser entspricht dem unabge-
zinsten Erfüllungsbetrag (vgl Jakom/Laudacher, EStG
2019 § 9 Rz 20). Dieser Betrag ist folglich mit 3,5%
abzuzinsen. Dahingegen sieht die Spezialnorm des
§ 14 EStG 1988 die Bildung von Jubiläumsgeldrück-
stellungen [und Pensionsrückstellungen] grundsätz-
lich nach versicherungsmathematischen Grundsätzen
vor. Allerdings erklärt das Gesetz die Bildung nach
finanzmathematischen Grundsätzen [für Jubiläums-
geldrückstellungen] ausdrücklich für zulässig (vgl
§ 14 Abs 12 EStG 1988); dh auch in diesem Fall ist
der zum Jubiläumsstichtag zu zahlende (Erfüllungs-)
Betrag lediglich abzuzinsen. Die Abzinsung erfolgt
dabei mit dem Rechnungszinsfuß iHv 6%.

Anmerkung:
Das BFG stellte mit seinen Beschlüssen v 13. 1. 2020
und 25. 3. 2020 mehrere Normprüfungsanträge an
den VfGH iZm der möglichen Gleichheitswidrigkeit
von Abzinsungssätzen bei langfristigen Rückstellungen
(vgl Ebner, BFGjournal 2020, 69 [69 ff]). Sowohl
die Grundnorm des § 9 EStG zu Rückstellungen als
auch die Spezialnorm des § 14 EStG zur Vorsorge für
Abfertigungen, Pensionen und Jubiläumsgelder sehen
Regelungen zur Abzinsung langfristiger Rückstellungen
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vor. Während der Zinssatz für die Bildung von lang-
fristigen Verbindlichkeits- und Drohverlustrückstellun-
gen gem § 9 Abs 5 EStG 3,5% beträgt, sind Jubiläums-
geld- und Pensionsrückstellungen, deren langfristige Bil-
dung wesensimmanent ist, gem § 14 Abs 6 Z 6 iVm
§ 14 Abs 12 EStG mit einem Zinssatz von 6% abzu-
zinsen. In den Normprüfungsanträgen hegt das BFG
Zweifel, ob einerseits die Ungleichbehandlung in der
Höhe der Abzinsungssätze (3,5% und 6%) iZm lang-
fristigen Rückstellungen sowie andererseits die Gleichbe-
handlung durch Heranziehen eines einheitlichen Zins-
satzes (6%) sowohl bei der Bildung von Pensionsrück-
stellungen als auch Jubiläumsgeldrückstellungen dem
Gleichheitssatz entspricht.

Steuerliche Vorschriften wurden in der Vergangen-
heit zumeist wegen Verstoßes gegen den Gleichheitssatz
aufgehoben. Der Gleichheitssatz gem Art 7 B-VG und
Art 2 StGG verbietet es dem Gesetzgeber, Gleiches un-
gleich und Ungleiches gleich zu behandeln. Nimmt der
Gesetzgeber eine Ungleichbehandlung vor, so muss diese
sachlich gerechtfertigt sein, um Bestand zu haben (zB
VfGH 24. 6. 1993, G 217, 218/92). Darüber hinaus
leitet der VfGH aus dem Gleichheitssatz ein allgemeines
Sachlichkeitsgebot ab. Das allgemeine Sachlichkeitsge-
bot kann herangezogen werden, „um Regelungen für
sich genommen als unsachlich zu verwerfen, ohne dass
ein Vergleich mit anderen Regelungen gezogen wird“
(Rust/Blum, Grundrechteschutz im Steuerrecht, Gut-
achten zum 20. ÖJT Band IV/1 [2018] 25).

Das BFG untermauert seine Bedenken hinsichtlich
der möglichen nicht sachlich begründeten Ungleichbe-
handlung der Abzinsungssätze von langfristigen Rück-
stellungen mit einer Feststellung des VfGH (9. 12.
1997, G 403/97) zu Jubiläumsgeldrückstellungen: „Es
dürfte jedoch hinsichtlich der steuerlichen Behandlung
von Rückstellungen für Jubiläumsgelder und Treueprä-
mien keine sachliche Rechtfertigung für das Abweichen
von den Grundsätzen des § 9 Abs 1 Z 3 EStG vorhan-
den sein. Geht man nämlich (. . .) davon aus, daß die
nach einer bestimmten Dauer der Betriebszugehörigkeit
an Dienstnehmer zu gewährenden Jubiläumsgelder und
Treueprämien die Kriterien sonstiger ungewisser Ver-
bindlichkeiten nach § 9 Abs 1 Z 3 EStG erfüllen können
– dies dürfte in der Regel zumindest auf Jubiläumsgaben
zutreffen, für deren Gewährung eine rechtswirksame und
unwiderrufbare Verpflichtung besteht (s. auch VwGH
25. 1. 1994, Z 90/14/0073) –, dann scheint kein sach-
licher Grund für das ausschließliche Verbot der steuer-
wirksamen Bildung von Rückstellungen für die Ver-
pflichtung zu einer Zuwendung anläßlich eines Dienst-
jubiläums im Vergleich mit der steuerlichen Behandlung
von sonstigen ungewissen Verbindlichkeiten vorhanden
zu sein.“ Der VfGH hält in diesem Erk fest, dass Dienst-
jubiläumsgelder, die auf einer rechtsverbindlichen Zu-
sage beruhen, sich in nichts von sonstigen ungewissen
Verbindlichkeiten gem § 9 Abs 1 Z 3 EStG unterschei-
den. Aus diesem Grund hegt das BFG berechtigte Beden-
ken, ob eine derart beachtliche Unterscheidung hinsicht-
lich der Abzinsungssätze (3,5% vs 6%) sachlich gerecht-
fertigt ist. Eine Differenz von 2,5 Prozentpunkten macht
durch den Zins- und Zinseszinseffekt einen beträchtli-
chen Unterschied bei der Bewertung der Rückstellungen
aus und hat damit einen erheblichen Einfluss auf das
steuerliche Ergebnis. Der Abzinsungssatz als wesentliche

Komponente der steuerlichen Behandlung von Rückstel-
lungen für Jubiläumsgelder weicht daher beachtlich von
den Grundsätzen des § 9 Abs 1 Z 3 EStG ab.

Nachdem § 14 Abs 12 EStG für Jubiläumsgeldrück-
stellungen die Option zur vereinfachten Bildung nach fi-
nanzmathematischenGrundsätzen ausdrücklich vorsieht,
können folgende Schlussfolgerungen gezogen werden: Ei-
nerseits entspricht nach dieser Methode die Vorgehens-
weise zur Rückstellungsbildung bei Jubiläumsgeldrück-
stellungen unter Berücksichtigung eines Fluktuationsab-
schlags grundsätzlich jener bei Rückstellungen für sonstige
ungewisse Verbindlichkeiten iSd § 9 Abs 1 Z 3 EStG.
Andererseits unterscheidet sich die vereinfachte Bildung
von Jubiläumsgeldrückstellungen von den gem § 14 Abs 6
Z 1 EStG zwingend nach versicherungsmathematischen
Grundsätzen zu bildenden Pensionsrückstellungen, denen
der Vorsorge- statt des Belohnungscharakters wesensim-
manent ist. Eine Unterscheidung von langfristigen Ver-
bindlichkeitsrückstellungen und Jubiläumsgeldrückstel-
lungen kann dem BFG zufolge dem Grunde nach nicht
erkannt werden, um den unterschiedlich hohen Abzin-
sungsfaktor sachlich zu rechtfertigen.

Die unternehmensrechtliche Beurteilung zur Er-
mittlung von Jubiläumsgeldrückstellungen gem § 211
Abs 1 UGB wurde zuletzt durch das Anti-Gold-Pla-
ting-Gesetz 2019 (BGBl I 2019/46) präzisiert. § 211
Abs 1 UGB wurde um folgenden Satz ergänzt: „Für
Rückstellungen für Abfertigungsverpflichtungen, Jubi-
läumsgeldzusagen oder vergleichbare langfristig fällige
Verpflichtungen kann der Betrag auch durch eine fi-
nanzmathematische Berechnung ermittelt werden, so-
fern dagegen im Einzelfall keine erheblichen Bedenken
bestehen.“ Das vom BFG auf die mittlerweile zweifach
überarbeitete AFRAC-Stellungnahme 27 vom Juni
2016 gestützte Argument, wonach unternehmensrecht-
lich die Bildung von Rückstellungen für Jubiläumsgel-
der im Regelfall im Wege des vereinfachten Verfahrens
nach finanzmathematischen Grundsätzen vorzuneh-
men sei, ist überholt. Das AFRAC sieht die finanzma-
thematische Methode bei der Ermittlung der Jubiläums-
geldrückstellung nur mehr „zumindest bei einer kleine-
ren Anzahl von Berechtigten“ als „sachgerecht“ an (vgl
AFRAC-Stellungnahme 27: Personalrückstellungen
[UGB] [Dezember 2019], Erläut zu Rz 52 und 70).
Die vom BFG getroffene generelle Unterscheidung zwi-
schen Pensions- und Jubiläumsgeldrückstellungen hin-
sichtlich der Ermittlung ihrer Bemessungsgrundlage
trifft daher wohl nicht zu. Die Überlegungen des
BFG auf Grundlage der Aussagen des VfGH zum Ver-
gleich der Jubiläumsgeldrückstellungen mit den Ver-
bindlichkeitsrückstellungen nach § 9 Abs 1 Z 3 EStG
dürfen jedoch nicht vernachlässigt werden.

Auch wenn der VfGH in seiner bisherigen Rsp die
(gänzliche) Berücksichtigung von Rückstellungen in
der Steuerbilanz für nicht erforderlich hält (vgl VfGH
9. 12. 1997, G 403/97) und daher diese Ansicht
wohl auch auf die Abgeltung des Stundungseffekts
zu übertragen ist (vgl Doralt, RdW 2018, 109
[109]), muss unabhängig von den Normprüfungsan-
trägen des BFG dennoch auf die Höhe der Rechnungs-
zinssätze in Zeiten der Niedrigzinsphase hingewiesen
werden. Die oben angeführte Argumentation auf
Grundlage des Gleichheitsgrundsatzes kann auch für
die verfassungsrechtliche Beurteilung der Zinssatzhöhe
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an sich herangezogen werden (vgl zB Urnik/Kandler,
SWK 2018, 74 [74 mwN]).

Der Gesetzgeber darf insb aus verwaltungsökonomi-
schen Überlegungen Typisierungen wie einen statischen
Abzinsungsfaktor bei langfristigen Rückstellungen fest-
legen (vgl Ruppe in Österreichische Juristenkommission,
Rechtsstaat [1998] 119 [135 f]; Rust/Blum, Grund-
rechteschutz 28). Die Typisierungen müssen jedoch re-
alitätsgerecht sein und dürfen nicht den Erfahrungen
des täglichen Lebens widersprechen (vgl ausführlich
Pöschl, Gleichheit vor dem Gesetz [2008] 241 ff). Es
herrscht vielmehr eine Überprüfungs- und Anpassungs-
pflicht des Gesetzgebers, um weitgehend überholte im
Gesetz festgelegte statische Werte zu vermeiden (s zB
VfGH 8. 10. 1986, G 91/86; vgl in Deutschland auch
Hey/Steffen, ifst-Schrift 511 [2016] 101 ff; FG Köln
12. 10. 2017, 10 K 977/17). Als Vergleichsmaßstab
bei einer Evaluierung einer etwaigen Anpassungsnot-
wendigkeit des Rechnungszinsfußes könnte entweder
der Marktzinssatz (so zu Pensionsrückstellungen zB Ur-
nik/Kandler, SWK 2018, 74 [78]) oder der gesetzliche
Abzinsungssatz iHv 3,5% (so zu Pensionsrückstellun-
gen zB Doralt, RdW 2018, 109 [109]) herangezogen
werden. Budgetäre Erwägungen allein – die speziell bei
der Abzinsung langfristiger Rückstellungen wohl eine
entscheidende Rolle spielen – sind hingegen nicht sach-
lichkeitsbegründend für eine bestimmte Regelung (vgl
zB VfGH 9. 12. 1997, G 403/97; Ruppe in Österrei-
chische Juristenkommission, Rechtsstaat 119 [127]).

Eine Zinssatzsenkung würde zweifellos erhebliche
negative Auswirkungen auf das Steueraufkommen ha-
ben. Um die haushaltswirksamen Auswirkungen bei ei-
nem sofortigen Abzug des durch die Senkung entstehen-
den Aufwands abzuschwächen, wurden in der Literatur
mögliche Übergangsszenarien entwickelt (vgl zum
Überblick Urnik/Kandler, SWK 2018, 74 [78 ff]).
Diese reichen von einer analogen Anwendung der Ver-
teilungsregeln des § 14 Abs 13 EStG, über eine stufen-
weise Reduktion des Rechnungszinsfußes bis hin zu einer
Koppelung des steuerrechtlichen Rechnungszinsfußes am
unternehmensrechtlichen Rechnungszinsfuß mit einem
„fiskalischen Sicherheitsabstand“ (vgl dazu Geberth,
ifst-Schrift 507 [2015] 9 [22 ff]; Prinz/Keller, DB
2016, 1033 [1041]; Spengel/Meier, FR 2016, 496
[502]). Die Abzinsungssätze der Sozialkapitalrückstel-
lungen sind jedenfalls reformbedürftig.

Der VfGH wird nun zu entscheiden haben, ob eine
Gleichheitswidrigkeit iSd Art 7 B-VG und Art 2 StGG
hinsichtlich der Höhe der Abzinsungssätze bei langfris-
tigen Rückstellungen vorliegt. Die Aufhebung der frag-
lichen Stellen der §§ 9 und 14 EStG durch den VfGH
hätte auf die beim BFG anhängigen Rechtssachen die
Auswirkung, dass den der Beschwerde zugrundeliegen-
den Rückstellungen ein Rechnungszinsfuß von 3,5%
und nicht 6% zugrunde zu legen wäre.

Martin Klokar / Mario Riedl
Martin Klokar,MSc (WU), BSc (WU), undMario Riedl,MSc (WU), BSc,
LL.B. (WU), sind wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut für Österrei-
chisches und Internationales Steuerrecht der WU Wien.

Benötigen Betriebsstätten zwingend eine personelle und technische
Ausstattung?
Die Bf, eine Gesellschaft mit Sitz und Geschäftsleitung
in Jersey, vermietete in den Jahren 2009 und 2010 eine
Liegenschaft umsatzsteuerpflichtig an zwei inländische
Unternehmer. Abgesehen von diesen Vermietungsum-
sätzen generierte die Gesellschaft keine Umsätze in Ös-
terreich. Die Hausverwaltung wurde durch ein österr
Hausverwaltungsunternehmen besorgt, die ihre eigenen
Räumlichkeiten sowie Personal nutzte. Mangels perso-
neller Ausstattung qualifizierte die Bf die Liegenschaft
nicht als Betriebsstätte iS des UStG, weil diese in uni-
onsrechts-konformer Interpretation anhand derselben
Kriterien bestimmt wird wie der Begriff der festen Nie-
derlassung in der MwStSystRL. Anderer Ansicht war
hingegen die österr Finanzverwaltung, die trotz dem
fehlenden personellen Kriterium eine feste Niederlassung
annahm.

Aus der Begründung:
Dem im Umsatzsteuergesetz verwendeten Begriff der
„Betriebsstätte“ wird in richtlinienkonformer Ausle-
gung der nationalen Vorschrift das Verständnis der
„festen Niederlassung“ iS der MwStRL bzw DVO
beigemessen. (. . .)

Zwar wurde der Begriff durch die Rsp des Ge-
richtshofes umfassend ausgelegt und fand die Ausle-
gung Eingang in die DVO, dennoch scheint noch
nicht abschließend geklärt, ob die Ausstattungsmerk-
male Personal- und Sachmittel stets (gemeinsam)
vorhanden sein müssen, oder ob dies nur der Fall sein

muss, wenn es die Funktionsfähigkeit der jeweiligen
wirtschaftlichen Tätigkeit erfordert. (. . .)

Umstände, die gegen das Vorliegen einer festen
Niederlassung sprechen[:] (. . .)

Da gegenständlich bloß eine inländische Liegen-
schaft vermietet wird und sich an der Liegenschaft
kein eigenes Personal eingesetzt findet, würde das Er-
fordernis der personellen Ausstattung nicht erfüllt
sein, weshalb nicht von einer inländischen festen
Niederlassung auszugehen wäre. (. . .)

Umstände, die für das Vorliegen einer festen Nie-
derlassung sprechen[:] (. . .)

Laut Rsp von deutschen Finanzgerichten betref-
fend den Betrieb von Windrädern durch eine Gesell-
schaft mit Sitz der wirtschaftlichen Tätigkeit im Aus-
land würden bloße Windräder eine inländische Be-
triebsstätte begründen, (. . .).

Zwar sei grundsätzlich auch die personelle Aus-
stattung eines der wesentlichen Elemente der festen
Niederlassung, was jedoch nicht bedeute, dass die
Kriterien der personellen und technischen Ausstat-
tung stets im gleichen Maße erfüllt sein müssten.
Vielmehr könne eine gering ausgeprägte – oder in
Ausnahmefällen sogar fehlende – personelle Ausstat-
tung durch eine überdurchschnittlich stark ausge-
prägte sachliche Ausstattung kompensiert werden.
Es sei daher für die Frage der Ansässigkeit nicht un-
bedingt auf das Vorhandensein von eigenem Perso-
nal abzustellen.
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